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 Veröffentlicht am 24.01.2002

Index

27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

Norm

GGG 1984 §9;

Rechtssatz

Gerichtsgebühren können auch zu einem Zeitpunkt vorgeschrieben werden, zu dem über den Verfahrenshilfeantrag

noch nicht vom Gericht entschieden worden ist.
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